
Sie ist in der Tat weder eine Gemein- noch eine freie Wirl-

 schaft. Angenügende Vertrautheit mit den Erscheinungen und
Gesetzen des Wirtschaftslebens hatte die Beamten daran gehindert,
den Krieg nach Art und Amfang vorauszusehen, eine dement

sprechende Kriegswirtschaft vorzubereiten und dann zu leiten. Auf

der anderen Seite sahen die Wirtschaftsstände nur erst vereinzelt

in ihrer Berufsarbeit eine Aufgabe gegenüber der Allgemeinheit.
 So konnte denn aus Staat und Wirtschaft mangels hinlänglichen

gegenseitigen Verstehens im Kriege keine vollkommenere Einheit
werden, als die wir erlebt haben. Daß deren Leistungen den Be

griff der Gemeinwirtschast in weitesten Kreisen um jedes Ansehen
gebracht haben, ist unbestreitbar, kann uns aber zur Auseinander

 setzung mit Moellendorff und Rathenau nicht dienen. Wir müssen

unseren Anschauungsgegnern jedes Zugeständnis machen, das die
Personenauslese betrifft und uns eine von bestgeschulten und best

willigen Beamten und Produzenten geleitete Gemeinwirtschaft
vorstellen? Gerade dann wird am klarsten zutage treten, welche

Lemmungen wirtschaftlicher Erfolge unabhängig von zufälligen
 Amständen im Wesen des öffentlichen Amtes begründet liegen.

 Wir wollen diese Äindernisse nicht schon mit Oppenheimer in
den „Dienststunden" und dem „Beamtenton" erblicken. Auch der

Beamte, der vielleicht im Frieden noch das Behagen des Fünf-

stundentages genießen durfte, hat im Kriege zumeist immerhin
Äberstunden machen gelernt, und seine Redeweise ist zwischen Ost
see und Schwarzwald — ganz abgesehen von der „Neuordnung"

 — doch reichlich verschiedenartig. Außerdem gehören diese Eigen
schäften des Beamten zu den durch die Auslese beeinflußbaren
Bedingungen seines Wirkens.

Die ernsten Einsprüche, die wir zu erheben haben, gelten

naturgemäß der bis ins kleinste gegliederten Organisation, mit der
 Rathenau die Wirtschaft zu umklammern gedenkt, in weit aus

gesprochenerem Grade als Moellendorffs edlem Aufruf zu allge

meiner gesellschaftswirtschaftlicher Vernunft und Sittlichkeit.

 1 Nicht übergangen werden darf aber die seltsame Erscheinung, daß
Neich und Staaten ihre Vertretung in den Kriegsgesellschaften und anderen

Organisationen der Kriegswirtschaft überwiegend juristischen Beamten über
tragen haben, wirtschaftlich-technisch vorgebildete Beamte, wie Gewerbeauf-
fichts-, Bergbeamte, Mitglieder des Patentamtes, Handelsattaches sind in
diesen Stellen kaum zu finden.
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